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8 41 GebAG Rechtsmittel

GebAG - Gebuhrenanspruchsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2021

1. (1)Gegen jeden BeschluR, mit dem eine Sachverstandigengebihr bestimmt wird, kénnen die im§ 40 genannten
Personen, die Revisorinnen und Revisoren aber nur dann, wenn der Betrag, dessen Aberkennung beantragt wird,
50 Euro Ubersteigt, binnen 14 Tagen nach der Zustellung dieses Beschlusses an sie in Zivilsachen den Rekurs, in
Strafsachen die Beschwerde an den tibergeordneten Gerichtshof erheben. Ubersteigt die Gebiihr, deren
Zuspruch oder Aberkennung beantragt wird, 300 Euro, so ist die Rechtsmittelschrift oder eine Abschrift des sie
ersetzenden Protokolls den in § 40 Abs. 1 genannten Personen zuzustellen. Diese Personen kdnnen binnen 14
Tagen nach Zustellung eine Rekursbeziehungsweise Beschwerdebeantwortung anbringen.

2. (2)Gegen den Beschluf3, mit dem ein Antrag des Sachverstandigen auf Gewahrung eines Vorschusses ganz oder
teilweise abgewiesen worden ist, kann nur der Sachverstandige das im Abs. 1 genannte Rechtsmittel erheben.
Gegen die Gewahrung eines Vorschusses ist ein Rechtsmittel nicht zulassig.

3. (3)Parteien, die nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten oder verteidigt sind, kdnnen Rechtsmittel oder
Rechtsmittelbeantwortungen auch mundlich zu Protokoll erklaren; ihre schriftlichen Rechtsmittel oder
Rechtsmittelbeantwortungen bedirfen nicht der Unterschrift eines Rechtsanwalts. Ein Kostenersatz findet nicht
statt.

In Kraft seit 01.07.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gebag/paragraf/40
https://www.jusline.at/gesetz/gebag/paragraf/40
file:///

	§ 41 GebAG Rechtsmittel
	GebAG - Gebührenanspruchsgesetz


